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1
Allgemeines

11
Geltungsbereich

Dieser Erlass gilt fiir die in § 1 Korruptionsbekampfungsgesetz (KorruptionsbG - GV. NRW. 2005
S. 8/SGV. NRW. 20020) vom 16. Dezember 2004 - zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 875), in Kraft getreten am 31.12.2013 - genannten Stellen mit Aus-
nahme der Gemeinden und Gemeindeverbande und des ihnen zuzuordnenden Bereichs. Fir be-
stimmte Bereiche getroffene restriktivere Regelungen bleiben unberthrt.
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1.2
Korruption

Kennzeichnend fir korruptive Praktiken sind vor allem der Missbrauch einer amtlichen Funktion
und die Erlangung bzw. das Anstreben von (personlichen) Vorteilen unter in der Regel gleichzei-
tiger Verschleierung dieser Handlungsweisen.

Das Strafrecht kennt keine Gbergreifende Korruptionsstrafvorschrift, sondern sanktioniert das
mit Korruption verbundene Unrecht in verschiedenen Straftatbestanden.

Relevante strafrechtliche Korruptionsdelikte sind insbesondere

- § 331 StGB Vorteilsannahme

- § 332 StGB Bestechlichkeit

- § 333 StGB Vorteilsgewahrung

- § 334 StGB Bestechung

- § 335 StGB Besonders schwere Falle der Bestechlichkeit und Bestechung
- § 108 e StGB Abgeordnetenbestechung

- § 299 f StGB Bestechung/Bestechlichkeit im geschaftlichen Verkehr (Angestelltenbe-
stechung).

Damit gehen in der Regel Straftatbestdnde einher nach

- § 261 StGB Geldwasche, Verschleierung illegalen Vermdgens

- § 263 StGB Betrug

- § 264 StGB Subventionsbetrug

- § 265 b StGB Kreditbetrug

- § 266 StGB Untreue

- § 298 StGB Wettbewerbsbeschrankende Absprachen bei Ausschreibungen
- § 353 b Verletzung von Dienstgeheimnissen.

1.3
Korruptionsgefahrdete Bereiche

Gefahrdet durch unrechtmaBige oder unlautere Einfllisse sind insbesondere die Bereiche (auch
in rechtlich selbstandigen Organisationen wie Tochtergesellschaften), in denen

- Auftrage vergeben werden,
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- Subventionen, Férdermittel oder Zuwendungen bewilligt werden,

- Uber Konzessionen, Genehmigungen, Gebote oder Verbote entschieden wird oder andere
Verwaltungsakte erlassen werden,

Abgaben, Geblhren etc. festgesetzt oder erhoben werden,

Kontrolltatigkeiten ausgelibt werden,

Vermdgensgegenstande (z.B. Immobilien) verauBert oder erworben werden,

haufige AuBenkontakte stattfinden.

Wird im Rahmen der nach § 19 KorruptionsbG im Einzelfall vorzunehmenden Gefahrdungsanaly-
se festgestellt, dass eine der oben aufgefihrten abstrakt korruptionsgefahrdeten Tatigkeiten tat-
sachlich wahrgenommen wird, liegt die Zuordnung einer ,mittleren Korruptionsgefahrdung” na-
he.

Fahrt die Entscheidung zu erheblichen Vor- oder Nachteilen fiir Dritte und ist ein Handlungs-
spielraum im Sinne eines Ermessens- und Beurteilungsspielraums gegeben, kann eine ,beson-
dere Korruptionsgefahrdung” anzunehmen sein.

1.4
Korruptions-Indikatoren

Eine Reihe von Indikatoren kdnnen Warnsignale im Hinblick auf Korruptionsgefahrdung sein, z.B.
wenn sie stark ausgepragt sind oder haufiger oder in Kombination mit anderen auftreten. Fr
sich alleine betrachtet haben sie nur eine geringe Aussagekraft, sie lassen nicht zwangslaufig
auf ein Fehlverhalten schlieBen. Die Bewertung von Indikatoren ist daher im Einzelfall mit groBter
Sorgfalt durchzufiihren. Die vielfaltigen Erscheinungsformen der Korruption flihren dazu, dass
Indikatorenkataloge, wie im Folgenden beispielhaft dargestellt, nicht den Anspruch auf Vollstan-
digkeit erheben und in unterschiedlichen Gefahrdungsbereichen voneinander abweichen kén-
nen.

Personenbezogene Indikatoren:

personliche Probleme (Sucht, Uberschuldung, Frustration, etc.),

Geltungssucht,

Jobdenken, mangelnde ldentifikation mit der Aufgabe,

gezielte Umgehung von Kontrollen, Abschottung einzelner Aufgabenbereiche,

Inanspruchnahme von betrieblichen Einrichtungen, Freizeitanlagen, Ferienwohnungen oder
Veranstaltungen der Antragstellerin oder des Antragstellers oder der Bieterin oder des Bieters,

- unerklarlich hoher Lebensstandard.
Systembezogene Indikatoren:
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- zu groBe Aufgabenkonzentration auf eine Person,

- unzureichende Kontrollen, zu schwach ausgepragte Dienst- und Fachaufsicht,
- zu groBe unkontrollierte Entscheidungsspielrdume,

- fehlende oder schwer verstandliche Vorschriften.

Passive Indikatoren:

- Ausbleiben von Blrgerbeschwerden, obwohl mit Widerspruch zu rechnen ware,
- Ausbleiben von behdrdlichen Aktionen oder Reaktionen.

2
Personalwesen

2.1
Flihrungsverantwortung, Personalrotation

Vorgesetzte Uben ihre Fihrungsverantwortung und Dienst- und Fachaufsicht konsequent aus
und achten auf Korruptionsindikatoren. Sie sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und wirken
darauf hin, dass ein "Klima" verhindert wird, das die einen Korruptionsverdacht anzeigenden Be-
schaftigten in eine Abseitsposition drangt.

Sie kennen die Dienstposten, die einer Korruptionsgefahrdung (§ 19 KorruptionsbG) unterliegen.

Fir Dienstposten, die einer besonderen Korruptionsgefahrdung unterliegen, sollen im Rahmen
von Personalentwicklungskonzepten feste Verwendungszeiten festgelegt werden, die den Zeit-
raum von finf Jahren in der Regel nicht Uberschreiten. Muss aus zwingenden Griinden hiervon
abgewichen werden, liegen also im Einzelfall rechtliche oder tatsachliche Griinde vor, die eine
Rotation unmdglich machen, so sind diese Griinde sowie die zur Kompensation getroffenen
MaBnahmen aktenkundig zu machen und der zustandigen Aufsichtsbehdrde gemaB § 21 Absatz
2 KorruptionsbG mitzuteilen. In diesen Fallen ist fiir eine besonders ausgepragte Dienstaufsicht
und die Anwendung der in Ziffer 2.2 - 2.4 aufgezeigten Kontrollmechanismen zu sorgen.

Tatsachliche und/oder rechtliche Griinde i.S.d. § 21 Absatz 2 KorruptionsbG sind insbesondere
personalwirtschaftliche Griinde, die z.B. in

- einer eingeschrankten Verwendungsmaoglichkeit aufgrund einer auf bestimmte Tatigkeiten
ausgerichteten Vor- und Ausbildung der bediensteten Person,

- der mangelnden Moglichkeit zur Durchfiihrung der RotationsmaBnahme aufgrund der Gro-
Be der Dienststelle und eines entsprechend kleinen Personalkérpers oder

- besoldungs- oder tarifrechtlichen Hindernissen

liegen kdnnen. Diese Aufzahlung ist nicht abschlieBend.
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2.2
Kontrollmechanismen

In korruptionsgefahrdeten Arbeitsgebiete sind geeignete Kontrolimechanismen umzusetzen, wie
z.B.

- Starkung der Dienst- und Fachaufsicht bzw. Flihrungsverantwortung durch z.B.:

- intensive Vorgangskontrolle (z. B. Durchfiihren von Kontrollen an vorher festgeschriebe-
nen "Meilensteinen" im Vorgangsablauf),

- Wiedervorlagen,

- Uberpriifung der Ermessensausiibung,

- Einrichtung von Innenrevisionen,

- Herausgabe von Prifrastern, Checklisten 0.a. zum ordnungsgemaBen Vorgangsablauf,

- Standardisierung von wiederkehrenden Vorgangsablaufen unter Einsatz der IT (automati-
sche Erfassung von Auffalligkeiten),

- Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips (Nummer 3.6 des Runderlasses) auch Uber den Verga-
bebereich hinaus,

- Transparenz der Entscheidungsfindung in korruptionsgefahrdeten Arbeitsbereichen durch
organisatorische MaBnahmen (z.B. Trennung der Verfahrensablaufe - Planung, Vergabe, Ab-
rechnung -, rechnergestitzte Vorgangskontrolle, Berichtswesen, eindeutige Zustandigkeitsrege-
lungen, genaue und vollstandige Dokumentation).

2.3
Dienst- und arbeitsrechtliche MaBnahmen

In allen Fallen von Korruption, auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle, sind disziplinar- und ar-
beitsrechtliche Mittel mit Nachdruck anzuwenden.

2.4
Sensibilisierung der Beschaftigten

Korruption kommt auf allen hierarchischen Ebenen vor.

Um die Bereitschaft der Beschaftigten zu férdern, Korruption offen anzusprechen oder aufzude-
cken und um Korruptionsanfalligkeit zu mindern, sind MaBnahmen erforderlich, die auch die
wahrzunehmenden Aufgaben, organisatorischen Gegebenheiten etc. berlicksichtigen.

Dazu gehdren unter anderem:
- Starkung des Problem- und Verantwortungsbewusstseins der Beschaftigten,

- Starkung des Unrechtsbewusstseins fur korruptive Handlungen,
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- umfassende und ggf. regelmaBige Unterrichtung der Beschaftigten aller Hierarchieebenen
Uber die einschlagigen Regelungen, wie z.B. Uber das Verbot der Annahme von Belohnungen
und Geschenken, die Genehmigung von Nebentatigkeiten und die bei VerstdéBen zu erwartenden
Sanktionen,

- Information der Vorgesetzten Uber die verfiigbaren Kontroll- und Aufsichts-, aber auch
Sanktionsmoglichkeiten.

Insbesondere bieten sich dazu folgende Mdglichkeiten an:

- Aushandigung dieses Erlasses im Zusammenhang mit der Ablegung des Diensteides bzw.
der Verpflichtung,

- ausflhrliche, praxisnahe Information der Beschaftigten in korruptionsgefahrdeten Berei-
chen durch die Fihrungskrafte oder besonders fortgebildete Beschaftigte,

- interne Offentlichkeitsarbeit, z.B. durch Rundschreiben, Broschiiren mit geltenden Regelun-
gen und Praxisbeispielen,

- Behandlung des Themas "Korruption" in Mitarbeiterbesprechungen und Personalversamm-
lungen.

25
Aus- und Fortbildung

Korruptionspravention und -bekampfung sollen Bestandteil der Aus- und Fortbildung sein; For-
men der Korruption und die MaBnahmen der Korruptionspravention und -bekampfung sind
angemessen zu behandeln.

2.6
Verhalten bei Auftreten eines Korruptionsverdachtes

Um eine erfolgreiche Korruptionsbekampfung zu gewahrleisten, missen alle Stellen zusammen-
wirken, denen Verhitung, Aufdeckung und Verfolgung korruptiver Praktiken moglich ist.

Bei konkretem Korruptionsverdacht sind die Leiterin oder der Leiter einer Stelle nach § 1 Abs. 2
KorruptionsbG unverziglich zu unterrichten. Stattdessen kann ein Verdacht auch der von der
obersten Landesbehdrde fir den jeweiligen Geschaftsbereich benannten Stelle unmittelbar mit-
geteilt werden (siehe Anlage 1).

Die Leiterin oder der Leiter einer Stelle nach § 1 Abs. 2 KorruptionsbG hat friihestmdglichst — ggf.
mit Information der vorgesetzten Behdrde oder Einrichtung — dem Landeskriminalamt anzuzei-
gen, wenn Anhaltspunkte vorliegen, die Verfehlungen nach § 5 Abs. 1 KorruptionsbG darstellen
konnen. Die gleichzeitige Anzeige an die zustandige Schwerpunktstaatsanwaltschaft (Bielefeld,
Bochum, Kéln, Wuppertal) bleibt unbenommen.

Die Anhaltspunkte miissen es als moglich erscheinen lassen, dass eine verfolgbare Straftat vor-
liegt, bloBe Vermutungen reichen hierfir nicht aus. An diese Anhaltspunkte kdnnen allerdings
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keine Ubertriebenen Anforderungen gestellt werden, weil die Erforschung des Sachverhalts ge-
rade die Aufgabe des Ermittlungsverfahrens ist.

§ 77e StGB (Ermachtigung und Strafverlangen) bleibt unberihrt.

Alle Stellen nach Nr. 1.1 haben die Strafverfolgungsbehdrden auf deren Ersuchen hin, insbeson-
dere bei der Vorbereitung von Durchsuchungen und Beschlagnahmen, sowie bei Bedarf einzel-
fallorientiert und unter Berucksichtigung der Belange der ersuchten Dienststelle auch mit fach-
kundigem und geeignetem Personal, zu unterstitzen. Die durch die Landesverfassung zugewie-
sene Stellung des Landesrechnungshofs bleibt unberihrt.

Wird wegen Anzeichen von Korruption zunachst verwaltungsintern ermittelt, ist darauf zu ach-
ten, dass spatere Ermittlungen der Strafverfolgungsbehdrden nicht gefahrdet werden, etwa da-
durch, dass Tatbeteiligte gewarnt werden. Nach Unterrichtung der Strafverfolgungsbehdérden
obliegt diesen ausschlieBlich die weitere Aufklarung des Sachverhalts. MaBnahmen im Rahmen
des Dienst- bzw. Arbeitsrechts gegen betroffene Beschaftigte sind von der zustandigen Stelle
zu prufen und ggf. durchzufihren.

Soweit Geheimnistragerinnen oder Geheimnistrager betroffen sind, haben die zustandigen
Dienstvorgesetzten auch die Geheimschutzbeauftragten zu informieren.

Die zustandigen Vorgesetzten haben in Korruptionsfallen umgehend die zur Vermeidung eines
drohenden Schadens erforderlichen MaBnahmen einzuleiten. Eine verwaltungsgerechte Abwick-
lung sowie die rechtzeitige Geltendmachung von Schadenersatz- und Entschadigungsleistungen
sind sicherzustellen.

2.7
Hinweise auf weitere Regelungen

Besonderes Augenmerk ist in korruptionsgefahrdeten Bereichen auf folgende Vorschriften zu
richten:

2.7.1
Annahme von Belohnungen und Geschenken

GemaB § 59 LBG und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften dirfen Beamtinnen und
Beamte - auch nach Beendigung des Beamtenverhaltnisses - in Bezug auf ihr Amt kein Geld
oder andere Belohnungen oder Geschenke annehmen. Generell erlauben die VV zu § 59 LBG die
Annahme von geringwertigen Aufmerksamkeiten wie z.B. Massenwerbeartikeln oder die sozial-
adaquate Bewirtung. Ausnahmen vom Verbot bediirfen der Zustimmung der oder des Dienstvor-
gesetzten bzw. der oder des vor der Beendigung des Beamtenverhaltnisses zuletzt zustandigen
Dienstvorgesetzten. Schon der Anschein einer Beeintrachtigung dienstlicher Interessen bzw. der
Eindruck der Befangenheit ist zu vermeiden.

Entsprechendes gilt fir Tarifbeschaftigte (siehe im Einzelnen § 3 Absatz 3 TV-L).

2.7.2
Nebentatigkeiten
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Bereits im Rahmen des Verfahrens zur erstmaligen Genehmigung einer Nebentatigkeit von Be-
amtinnen oder Beamten (siehe im Einzelnen §§ 48 ff. LBG und die dazu ergangene Rechtverord-
nung) muss geprift werden, ob der Anschein entstehen kann, dass sich durch die Auslibung der
beantragten Nebentatigkeit dienstliche und private Interessen liberschneiden und damit eine ob-
jektive, gerechte und sachliche Erledigung der Dienstgeschafte nicht mehr gewahrleistet ist.

Entsprechendes gilt gemaB § 3 Absatz 4 TV-L im Hinblick auf die Untersagungsmaglichkeiten
bzw. Auflagen fir entgeltliche Tatigkeiten von Tarifbeschaftigten.

Fir Nebentatigkeitsgenehmigungen von Beamtinnen oder Beamten gilt:
- Zeitliche Begrenzung (max. 5 Jahre),

- Auflagen und Bedingungen maglich,

- Erldschen bei Versetzung zu einer anderen Dienststelle.

Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Nebentatigkeit dienstliche Interessen beeintrachti-
gen kann. Ergibt sich nach der Erteilung der Genehmigung eine Beeintrachtigung dienstlicher In-
teressen, so ist die Genehmigung zu widerrufen.

3
Vergabeverfahren

3.1
Informationsstelle und Vergaberegister

Beim Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Informationsstelle eingerichtet,
die ein Vergaberegister fihrt.

Anschrift:

Informationsstelle und Vergaberegister

Koordinierungs- und Beratungsstelle des Landes fiir Vergaben nach der VOL (KBSt-VOL)
40190 Dusseldorf

Tel.: 0211/4972-2537 oder 2327

Fax :0211/4972-1231

E-Mail: kbst-vergabe@fm.nrw.de

Die Einzelheiten des Verfahrens sind in Abschnitt 2 des KorruptionsbG NRW geregelt.
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Der erforderliche Datenaustausch soll in der Regel auf elektronischem Wege erfolgen. Weiterge-
hende Informationen zum Verfahren und Datenaustausch sind im Internetportal der KBSt-VOL
unter www.vergabe.nrw.de abrufbar.

3.2
Aufklarung der Bietenden; Eigenerklarung

Potentielle Bieterinnen und Bieter sind zum frihestmdglichen Zeitpunkt von der Vergabestelle
Uber die Meldeverpflichtung und Anfrageméglichkeit gemaB KorruptionsbG aufzuklaren.

Bei allen Vergabeverfahren, ausgenommen Freihdndige Vergaben bis 15.000,- Euro netto, ist
von den (auch gemeinschaftlich) Bietenden oder Bewerbenden mit dem Angebot jeweils eine Er-
klarung gemaB Anlage 2 (Eigenerklarung) abzugeben.

Bis zum Zeitpunkt der Ubermittlung der Antwort der Informationsstelle nach § 9 Abs. 1 Korrupti-
onsbG kann sich die Vergabestelle auf die Richtigkeit der Eigenerklarung verlassen.

3.3
Ausschluss vom Vergabeverfahren / Meldung an die Informationsstelle

Die mit der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens befasste Dienststelle entscheidet in jedem Ein-
zelfall, ob eine Bewerberin oder ein Bewerber oder eine Bieterin oder ein Bieter wegen Unzuver-
lassigkeit von der Teilnahme am Vergabeverfahren ausgeschlossen werden soll. Bei schweren
Verfehlungen gemaB § 5 KorruptionsbG ist die Bewerberin oder der Bewerber oder die Bieterin
oder der Bieter in der Regel auszuschlieBen.

Bei Verfehlungen, durch die der Auftrag gebenden Stelle kein oder nur ein geringer Schaden
entstanden ist, kann unter dem Gesichtspunkt der VerhaltnismaBigkeit von einem Ausschluss
abgesehen werden. Auch in diesen Fallen erfolgt aber eine Meldung an die Informationsstelle.

Bei der Ausschlussentscheidung sind die Auskiinfte der Informationsstelle sowie die der Dienst-
stelle bekannten Feststellungen anderer Stellen, etwa der Rechnungspriifung, der Strafverfol-
gungsbehdrden oder der Landeskartellbehdrde und die Besonderheiten des Einzelfalls einzube-
ziehen. Bei den Letzteren kénnen u.a. Schadensumfang, "Selbstreinigung" im Unternehmen,
Umfang und Dauer des strafbaren Verhaltens, Wiederholungstaterschaft, Zeitablauf seit der letz-
ten Tat und Mitverantwortung in der Sphare der Auftrag gebenden Stelle erheblich sein.

Bei einem Ausschluss ist unter Beachtung des VerhaltnismaBigkeitsprinzips im Regelfall eine
Mindestsperrfrist von sechs Monaten vorzusehen.

Vor der Meldung an die Informationsstelle ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur AuBe-
rung zu den Tatsachen, die fiir die Meldung relevant sind, sowie nach § 4 Abs. 5 Datenschutzge-
setz NRW zu geben, im Falle eines Vergabeausschlusses vor der Entscheidung Uber den Aus-
schluss.

Wer von der Teilnahme am Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, darf auch nicht als Nachun-
ternehmer oder Nachunternehmerin oder in Arbeitsgemeinschaften zugelassen werden.
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Vergaben des Landes fiir den Bund oder Dritte

Die Regelungen der Nrn. 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 und ggf. 3.5 sind auch anzuwenden bei Vergaben des
Landes, die flr den Bund oder Dritte ausgefihrt werden, sofern sich aus den Vorschriften der
Auftrag gebenden Stelle nichts anderes ergibt.

3.5
Formliche Verpflichtung von Personen, die nicht Amtstrager im Sinne des § 11 StGB sind

Werden Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung, insbesondere im Zusammenhang mit der Aus-
schreibung, Vergabe, Uberwachung und Abrechnung, nicht von einer Stelle im Sinne von Nr. 1.1
wahrgenommen, sondern Dritte damit beauftragt, soll die beauftragte Person gemaB dem Gesetz
Uber die formliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen -Verpflichtungsgesetz- vom 2. Marz
1974 (BGBI. | S. 469, S. 545), geandert durch Gesetz vom 15. August 1974 (BGBI. | S. 1942) auf
die gewissenhafte Erfullung der Obliegenheiten verpflichtet werden. Damit werden unter ande-
rem die Strafandrohungen der §§ 331 und 332 StGB (Vorteilsannahme und Bestechlichkeit) so-
wie § 353 b StGB (Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungs-
pflicht) auch gegenliber diesen Personen wirksam.

3.6
Vier-Augen-Prinzip

§ 20 Satz 1 KorruptionsbG schreibt bei der Entscheidung tber die Vergabe von Auftragen, deren
Auftragswert 500 Euro netto lbersteigt, die Anwendung des Vier-Augen-Prinzips vor. Unterhalb
dieses Auftragswertes ist die Anwendung dieser SicherungsmaBnahme freigestellt. Gemeint ist
die Beteiligung einer weiteren Person (in der Regel auf gleicher Hierarchieebene), die fachlich
geeignet ist, den zu prifenden Sachverhalt zu beurteilen, ohne Vorgesetzteneigenschaft zu be-
sitzen. Darlber hinaus ist das Vier-Augen-Prinzip in Bezug auf die Zuldssigkeit der gewahlten
Vergabeart in Nr. 1.4 VV zu § 55 Landeshaushaltsordnung NRW (Beteiligung des Beauftragten
flir den Haushalt bei Auftragen tber 50.000 Euro netto sowie bei Abweichungen von den Be-
schaffungsgrundsatzen) geregelt.

Bei Beschrankten Ausschreibungen oder Nichtoffenen Verfahren bzw. Freihandiger Vergabe
oder Verhandlungsverfahren kann die zu beteiligende Person die Bewerbervorschlagslisten er-
ganzen; Uber Erganzungen dirfen die Verfasserin oder der Verfasser der Listen nur in Ausnah-
mefallen informiert werden.

3.7
Sicherungskopie der Angebote

Auf folgende weitere Moéglichkeit zur Verhitung von Korruption wird hingewiesen:

Bei Vergaben mit ausschlieBlich schriftlicher Angebotsabgabe kann eine Sicherungskopie des
Angebotes bzw. von genau bezeichneten preisrelevanten Teilen des Angebotes vom Bieter ver-
langt werden, um nachtragliche Manipulationen der Preise oder anderer preisrelevanter Angaben
erkennen zu kdnnen.
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Das Verfahren kann in geeigneten Fallen wie folgt durchgefihrt werden:

Die Bieterin oder der Bieter fligt den Angebotsunterlagen in einem gesonderten verschlossenen
Umschlag eine selbstgefertigte Kopie oder einen Abdruck des Angebotes bzw. der geforderten
Teile des Angebotes - jeweils ggf. mit Nebenangeboten oder Anderungsvorschldgen -, alternativ
entsprechende Aufzeichnungen auf elektronischen Datentragern, bei.

In der Offnungsverhandlung bzw. im Eréffnungstermin wird das Vorliegen dieser Sicherungsko-
pie in der Niederschrift vermerkt. Sie wird unmittelbar nach Ende der Verhandlung ungeoffnet
bei einer von der Auftragsvergabe nicht betroffenen Stelle in Verwahrung gegeben.

Soll der Zuschlag auf ein Angebot erteilt werden, das von der in der Offnungsverhandlung vorlie-
genden bzw. im Er6ffnungstermin verlesenen Angebotsendsumme abweicht (z.B. Rechenfehler
oder Einbeziehung eines Nebenangebotes), sind die Griinde fir die Abweichung zusammenfas-
send aktenkundig zu machen.

Das gedffnete Angebot ist von einer an der Auftragsvergabe nicht beteiligten Stelle auf Uberein-
stimmung mit der Sicherungskopie zu prufen.

Wird eine Sicherungskopie verlangt, ist in den Vergabeunterlagen hervorgehoben darauf hinzu-
weisen, dass

- diese gleichzeitig mit dem Angebot abzugeben ist, und zwar mit der Erklarung, dass die Si-
cherungskopie mit dem Original Gbereinstimmt und keine Manipulationen vorgenommen worden
sind,

- deren nicht gleichzeitige Abgabe zum Ausschluss des Angebots von der Wertung fiihrt und

- im Laufe der Wertung festgestellte Abweichungen der Sicherungskopie vom gedffneten
Original den Ausschluss des Angebots von der weiteren Wertung zur Folge haben, wenn die Ab-
weichungen der Bieterin oder dem Bieter zuzurechnen sind.

Es wird empfohlen, das vorstehend beschriebene Verfahren in geeigneten Fallen bei Ausschrei-
bungen mit einem Auftragswert Gber 25.000 Euro netto und bei Bauleistungen mit einem Auf-
tragswert Uber 50.000 Euro netto durchzufihren. Die Intention der Korruptionspravention ist da-
bei mit Belangen der Okonomie und Effizienz von Verwaltung und Bietenden abzuwagen.

3.8
Hinweise auf weitere Vergaberegelungen

Bei der Vergabe von Auftragen sind die einschlagigen Vorschriften des Haushalts- und Vergabe-
wesens zu beachten (§ 55 LHO und die dazu ergangenen VV sowie die Regelungen der Verga-
behandblicher), soweit nicht im Rahmen von Experimentierklauseln hiervon befreit wurde. Die
damit verbundene Formstrenge soll ein HochstmaB an Sicherheit fur die Vergabe der Leistungen
an fachkundige, leistungsfahige und zuverlassige Bietende im Wettbewerb zu angemessenen
Preisen gewabhrleisten. Sie schiitzt die Bietenden vor wettbewerbsverfalschenden Manipulatio-
nen der Auftrag gebenden Stelle und die Auftrag gebenden Stelle vor ungerechtfertigten Vorhal-
tungen der Bieterin oder des Bieters.
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4
Sponsoring

Unter Sponsoring versteht man im Allgemeinen die Zuwendung von Finanzmitteln, Sach- und/
oder Dienstleistungen durch Private (Sponsorinnen oder Sponsoren) an eine Einzelperson, eine
Gruppe von Personen, eine Organisation oder Institution (Gesponserte), mit der regelmaBig auch
eigene (unternehmensbezogene) Ziele der Werbung oder Offentlichkeitsarbeit verfolgt werden.
Auf die konkrete Bezeichnung ,Sponsoring” kommt es indes nicht an.

Die offentliche Verwaltung darf sich nicht unbeschrankt dem Sponsoring 6ffnen, in manchen Be-
reichen (z.B. Polizei oder Staatsanwaltschaft) wird Sponsoring nur sehr zurlickhaltend oder gar

nicht stattfinden kénnen. Sponsoring kann aber in geeigneten Fallen zur Erreichung von Verwal-

tungszielen beitragen.

Mit dem Sponsoring diirfen keine rechtswidrigen Ziele verfolgt werden. Sponsoring muss mit
dem Verwaltungszweck vereinbar sein. Bei der Anwendung von Sponsoring sind daher folgende
Aspekte zu beachten:

- Sponsoring muss fiir die Offentlichkeit erkennbar sein. Eine vollstdndige Transparenz des
Umfangs, der Art von Sponsoring und der Sponsorinnen oder Sponsoren ist zur Vermeidung der
Befangenheit der 6ffentlichen Hand unentbehrlich.

- Es darf nicht der Eindruck entstehen, die Dienststellen oder ihre Beschaftigten lieBen sich
bei ihren Aufgaben oder bei der Vergabe 6ffentlicher Auftrage von den Interessen der Sponsorin
oder des Sponsors leiten.

- Es ist auszuschlieBen, dass die Sponsorin oder der Sponsor Vorgaben flir die Erledigung
der offentlichen Aufgabe macht oder sonst hierauf Einfluss nimmt (Regelung zur Wahrung der
Objektivitat und Neutralitat der 6ffentlichen Verwaltung).

- Das Ansehen des Staates in der Offentlichkeit darf keinen Schaden nehmen.
- Liegen mehrere Angebote flir Sponsoring vor, ist auf Neutralitat zu achten.

- Sollen die Sponsorleistungen einem bestimmten oder einer konkreten Mehrzahl von Be-
schaftigten zugute kommen, sind die Vorschriften zum Verbot der Annahme von Belohnungen
und Geschenken zu beachten.

Bei der Entscheidung, ob Sponsoring im Einzelfall vertretbar ist, sind folgende weitere Aspekte
zu berlcksichtigen:

- Im Zusammenhang mit Sponsoring dirfen keine Zusatzausgaben entstehen, die dem Willen
des Haushaltsgesetzgebers zuwiderlaufen.

- Wenn die Sponsorin oder der Sponsor erbrachte Leistungen als Betriebsausgaben steuer-
lich geltend machen kann, finanzieren letztlich alle staatlichen Ebenen lGiber Steuermindereinnah-
men die gesponserten Leistungen mit.
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- Je nach Art und Umfang kann Sponsoring eine wirtschaftliche Tatigkeit darstellen, die der
Korperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuerpflicht unterliegt.

Die vorstehenden Aspekte zum Sponsoring lassen die auf die verfassungsrechtlichen Besonder-
heiten des staatlichen Hochschulbereichs (Art.16 LVerf NRW) abgestimmten erganzenden Rege-
lungen des hierflr zustandigen Ressorts unberlihrt.

Die Leistungen der Sponsorin oder des Sponsors sind in einer vertraglichen Vereinbarung zwi-
schen der Sponsorin oder dem Sponsor und der Empfangerin oder dem Empfanger der Leistung
(Sponsoringvertrag), in der Art und Umfang der Leistungen der Sponsorin oder des Sponsors
und der Empfangerin oder des Empfangers geregelt sind, festzulegen.

- Fir den Sponsoringvertrag ist grundsatzlich die Schriftform zu wahlen. Soweit dies im Ein-
zelfall aus besonderen Griinden nicht angemessen ist, sind die Griinde hierfir und der Inhalt des
mindlich geschlossenen Vertrages in einem Aktenvermerk darzulegen.

- Die Beziehungen zwischen den Sponsorinnen oder Sponsoren und der Landesregierung
bzw. unmittelbarer Landesverwaltung werden aus Griinden der 6ffentlichen Transparenz im In-
ternetangebot des fir Inneres zustandigen Ministeriums listenartig und jeweils Gber einen Zeit-
raum von in der Regel einem Jahr veroffentlicht.

- Im Sponsoringvertrag ist deshalb darauf hinzuweisen, dass im Folgejahr der Sponsorenleis-
tung der Name der Sponsorin oder des Sponsors, die jeweilige Art der Sponsoringleistung
(Sachleistung, Dienstleistung, Geldleistung), ihr Wert in Euro und der konkrete Verwendungs-
zweck durch das fir Inneres zustandige Ministerium veroffentlicht werden.

- Durch Unterzeichnung des Sponsoringvertrages stimmt die Sponsorin oder der Sponsor der
Verdéffentlichung zu. Die Zustimmung zur Verdffentlichung erfolgt unbeachtlich der tatsachlichen
Veroffentlichung ab einer Bagatellgrenze von 1000 Euro.

- Erfolgt der Sponsoringvertrag miindlich, ist im Aktenvermerk auf die Unterrichtung der
Sponsorin oder des Sponsors und ihre oder seine ausdrlckliche Zustimmung hinsichtlich der
Veroffentlichung hinzuweisen. Ein Exemplar des Vermerkes ist der Sponsorin oder dem Sponsor
vor ihrer oder seiner Leistungserbringung auszuhandigen bzw. zu Ubersenden.

- Lehnt die Sponsorin oder der Sponsor die Verdffentlichung ab, so kommt ein Sponsoring-
vertrag nicht zustande.

- Der Sponsoringvertrag unterliegt dem Zustimmungsvorbehalt der obersten Landesbehdrde.
Diese kann die Befugnis delegieren.

- Die Staatskanzlei und Ministerien melden jahrlich die fir die Veroffentlichung jeweils erfor-
derlichen Vertragsinformationen der einzelnen SponsoringmaBnahmen in ihrem Geschéaftsbe-
reich dem fir Inneres zustandigen Ministerium jeweils zum 15. Februar des folgenden Jahres.

5
Anwendungsempfehlung
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Den Gemeinden und Gemeindeverbanden und den ihnen zuzuordnenden Bereichen wird - so-
weit hierzu nicht bereits eine Verpflichtung besteht - empfohlen, diesen Runderlass entspre-
chend anzuwenden.

6
Aufhebungsvorschrift

Der RdErl. des Innenministeriums vom 26.4.2005 (SMBI. NRW. 20020) in der Fassung vom
9.7.2009 wird aufgehoben.

- MBI. NRW. 2014 S. 486

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 14/15


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2014-s486

Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 15/15


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/14530-21920-mbl25-1anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/VA/14530-21921-mbl25-1anlage2.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales, zugleich im Namen der Ministerpräsidentin und aller Landesministerien - IR 12.02.02 - v. 20.8.2014 

	Anlagen

